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Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die gewünschten 
Änderungen durch Fett- und Kursivdruck hervorgehoben. Bei 
Änderungsrechtsakten werden unverändert aus einer bisherigen Bestimmung 
übernommene Textteile, die das Parlament ändern will, obwohl die 
Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck gekennzeichnet. 
Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls wie folgt 
gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient 
das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen auf solche Teile 
des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise Textteile, 
die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz fehlen). 
Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden 
technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 zur Schaffung eines Instruments für 
Stabilität 
(KOM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2009)0195),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und die Artikel 179 Absatz 1 und 181 a des EG-
Vertrags, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C7-0042/2009),

– unter Hinweis auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 20. Mai 2008 in 
der Rechtssache C-91/05, Kommission gegen Rat, mit der der Beschluss 2004/833/GASP 
des Rates vom 2. Dezember 2004 zur Umsetzung der Gemeinsamen Aktion 
2002/589/GASP im Hinblick auf einen Beitrag der EU an die ECOWAS im Rahmen des 
Moratoriums über leichte Waffen und Kleinwaffen für nichtig erklärt wird,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und der 
Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A7-0000/2009),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1717/2006
Artikel 4 – Nummer 3 – Buchstabe b a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) In Artikel 4 Nummer 3 wird 
folgender Buchstabe eingefügt:
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„ba) den Aufbau und die Organisation 
der Zivilgesellschaft und deren 
Beteiligung am politischen Prozess, 
einschließlich Maßnahmen zur Stärkung 
der Rolle von Frauen in diesen Prozessen 
sowie Maßnahmen zur Förderung 
unabhängiger, pluralistischer und 
professioneller Medien.“

Or. en

Begründung

Die Zivilgesellschaft sollte nicht nur in Krisensituationen Unterstützung erhalten, wie dies im 
ursprünglichen Instrument für Stabilität vorgesehen ist, sondern auch langfristig im Kontext 
stabiler Kooperationsbedingungen im Bereich des Aufbaus vor und nach Krisen. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 b (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1717/2006
Artikel 4 – Nummer 3 – Unterabsatz 3 (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) In Artikel 4 Nummer 3 wird 
folgender Unterabsatz eingefügt:
„Die Maßnahmen nach dieser Nummer 
können gegebenenfalls im Rahmen der 
Partnerschaft der EU für 
Friedensbildung durchgeführt werden.“ 

Or. en

Begründung

Das Instrument für Stabilität sollte einen Bezug auf die Partnerschaft der EU für 
Friedensbildung enthalten, die bereits von der Kommission im Bereich des Aufbaus von 
Kapazitäten vor und nach Krisen eingerichtet wurde.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Verordnung (EG) Nr. 1717/2006
Artikel 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 24 erhält folgende Fassung: entfällt

Finanzausstattung

„Artikel 24

Die Finanzausstattung für die Durchführung 
dieser Verordnung wird für den Zeitraum 2007–
2013 auf 2 062 000 000 EUR festgelegt. Die 
jährlichen Mittel werden von der 
Haushaltsbehörde in den Grenzen des
Finanzrahmens bewilligt.

Im Zeitraum 2007- 2013 werden

a) nicht mehr als 10 Prozentpunkte der 
Finanzausstattung für Maßnahmen im Rahmen 
von Artikel 4 Nummer 1 zur Verfügung gestellt; 

b) nicht mehr als 15 Prozentpunkte der 
Finanzausstattung für Maßnahmen im Rahmen 
von Artikel 4 Nummer 2 zur Verfügung gestellt;

c) nicht mehr als 5 Prozentpunkte der 
Finanzausstattung für Maßnahmen im Rahmen 
von Artikel 4 Nummer 3 zur Verfügung gestellt.“

Or. en

Begründung

Die von der Kommission vorgeschlagene Erhöhung der Finanzausstattung für Maßnahmen, 
die unter die Bestimmungen von Artikel 4 Nummer 1 fallen, von 7 % auf 10 % ist in 
Ermangelung einer verbesserten strategischen Programmplanung nicht gerechtfertigt. Ein 
konkretes Defizit in dieser Hinsicht ist der Bereich der leichten Waffen und Kleinwaffen 
(einschließlich der Arbeitsteilung zwischen der Kommission und dem Rat nach der 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache ECOWAS).
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BEGRÜNDUNG

1. Ansichten im Zusammenhang mit der Verordnung zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1717/2006  

Ihre Berichterstatterin begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 
zur Schaffung eines Instruments für Stabilität – KOM(2009)0195 – als Teil einer 
weitergehenden Überprüfung der externen Finanzhilfe der EU. 

Erstens stimmt sie zu, dass eine Änderung von Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe i und Artikel 4 
Nummer 1 Buchstabe a der ursprünglichen Verordnung notwendig ist, um sie mit der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs vom 20. Mai 2008 in Einklang zu bringen, 
der die Auffassung vertreten hat, dass Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von 
leichten Waffen und Kleinwaffen von der Gemeinschaft in die Entwicklungszusammenarbeit 
eingebunden werden können. Die Berichterstatterin lädt den Ratsvorsitz im Namen des Rates 
ein, gemeinsam mit der Kommission und dem Parlament eine „Erklärung über einen 
Europäischen Konsens zur Unterstützung der Maßnahmen der EU im Bereich der leichten 
Waffen und Kleinwaffen“ auszuarbeiten, die den entsprechenden Zuständigkeiten aller 
Organe Rechnung trägt. 

Zweitens vertritt die Berichterstatterin die Ansicht, dass die vorgeschlagene Erhöhung der 
maximalen Finanzausstattung für die Durchführung von Maßnahmen nach Artikel 4 Nummer 
1 der ursprünglichen Verordnung von 7 % auf 10 % mit einer klareren Strategie der 
Kommission (einschließlich der Arbeitsteilung zwischen Kommission und Rat infolge der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache ECOWAS) sowie der 
Auflage, dem Europäischen Parlament über die Ausführung der zweckgebundenen Mittel und 
den Inhalt geplanter Projekte Bericht zu erstatten, einhergehen muss. Ferner ist diese 
Mittelaufstockung im Lichte der geringen Ausgaben in anderen Bereichen, in denen 
Personalmangel herrscht, nicht gerechtfertigt.

Drittens stimmt die Berichterstatterin der weltweiten Öffnung für die Teilnahme an Verfahren
zur Vergabe von Aufträgen und Zuschüssen nach Artikel 4 Nummer 3 zu.

Im Entwurf eines Berichts werden noch weitere Aspekte, die nicht im Kommissionsvorschlag 
behandelt werden, aufgegriffen. Es wird vorgeschlagen, dass die Zivilgesellschaft als 
Adressat langfristiger Hilfe im Kontext stabiler Kooperationsbedingungen im Bereich des 
Aufbaus vor und nach Krisen ausdrücklich in Artikel 4 der ursprünglichen Verordnung 
aufgenommen wird. Außerdem sollte die Verordnung auf die Partnerschaft der EU für 
Friedensbildung, die bereits von der Kommission eingerichtet wurde, Bezug nehmen.  

2. Standpunkt betreffend die Berichterstattung an das Europäische Parlament und 
den Zugang zu Informationen

Neben dem Vorschlag zur Änderung der ursprünglichen Verordnung bieten der Jahresbericht 
der Kommission über die Durchführung des Instrument für Stabilität im Jahr 2008 sowie die 
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von der Kommission erstellte Halbzeitüberprüfung der Finanzierungsinstrumente für 
auswärtige Maßnahmen eine gute Gelegenheit, eine Bewertung des Zugangs des 
Europäischen Parlaments zu Informationen anzustellen.

In diesem Zusammenhang beglückwünscht die Berichterstatterin die Kommission für die 
Verbesserung der jährlichen Berichterstattung gemäß Artikel 23 der ursprünglichen 
Verordnung, insbesondere durch die Aufnahme der Spezifikationen der Vorhaben. 

Dennoch ist festzustellen, dass die Berichterstattung über den Inhalt der Hilfsmaßnahmen im 
Kontext stabiler Kooperationsbedingungen nach Artikel 4 im Zeitraum 2006-2009 
unzureichend war. Die Berichterstatterin ermuntert die Kommission, die Berichterstattung an 
das Europäische Parlament zu verbessern, insbesondere über die Gestaltung, Entwicklung, 
Durchführung und Überprüfung der Vorhaben. 

Das Europäische Parlament erhält von der Kommission zwar Informationen über 
angenommene außerordentliche Hilfsmaßnahmen (Artikel 6), die als Reaktion in Krisenfällen 
(Artikel 3) durchgeführt werden sollen, bei der Berichterstattung im weiteren strategischen 
und analytischen Sinn, wie dies in Artikel 6 der ursprünglichen Verordnung vorgesehen ist, 
sind aber Mängel zu verzeichnen. 

Deshalb ersucht die Berichterstatterin die Kommission, dem Europäischen Parlament zu 
versichern, dass die Erklärung der Kommission zum Instrument für Stabilität von 2006 
hinsichtlich der Frage des rechtzeitigen Zugangs zu Informationen über angenommene 
außerordentliche Hilfsmaßnahmen nach Artikel 3 eingehalten wird und die nach Artikel 4 
Nummer 1 im Bereich der Bekämpfung des Terrorismus und des organisierten Verbrechens 
angenommenen Maßnahmen mit den völkerrechtlich verankerten Menschenrechtsnormen und 
dem humanitären Völkerrecht im Einklang stehen. 

Die Berichterstatterin möchte die Kommission an das Recht des Europäischen Parlaments 
erinnern, Informationen im Rahmen des Ausschussverfahrens („Komitologie“) zu erhalten, 
auf das in Artikel 22 der ursprünglichen Verordnung Bezug genommen wird. 

Ferner werden die Kommission und der Rat ersucht, die monatlichen Informationsvermerke 
an das Politische und Sicherheitspolitische Komitee auch an das Europäische Parlament zu 
übermitteln. Diese Verbesserung stünde im Einklang mit der Erklärung über verstärkte 
Transparenz, die der derzeitige schwedische Ratsvorsitz abgegeben hat. 

3. Standpunkt betreffend den Aufbau von Kapazitäten vor und nach Krisen 

Ihre Berichterstatterin vertritt die Ansicht, dass die Kommission ihre strategische Planung 
verbessern und die Auszahlung der für die bereits eingerichtete Partnerschaft für 
Friedensbildung nach Artikel 4 Nummer 3 verfügbaren Mittel erhöhen sollte. Die Zuweisung 
von Finanzmitteln sollte in ausgewogener Weise auf kleinere und mittelgroße Vorhaben 
sowie auf die großen Projekte abzielen. Es steht der Kommission frei, eine Reorganisation 
ihres Verwaltungspersonals vorzunehmen, um eine ordnungsgemäße Durchführung der für 
Maßnahmen nach diesem Artikel verfügbaren Haushaltsmittel zu ermöglichen.

4. Standpunkt betreffend die für die Durchführung des Instruments für Stabilität 
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veranschlagte Finanzausstattung 

Die Finanzausstattung für die Durchführung des Instruments für Stabilität (Artikel 24) beläuft 
sich für den Zeitraum 2007 bis 2013 auf 2,062 Milliarden Euro.

Durch die Übertragung von Finanzmitteln vom Instrument für Stabilität auf die 
Nahrungsmittelfazilität für den Zeitraum 2010 bis 2013 verringert sich dieser Betrag um 240 
Millionen Euro. 

Damit sichergestellt ist, dass die Europäische Union in vollem Maße über die unter Rubrik 4 
des Haushaltsplans zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel verfügt, sodass sie ihre Rolle 
auf der internationalen Bühne spielen kann, wie dies die Bürger Europas von ihr erwarten, 
fordert die Berichterstatterin die Kommission dringend auf, einen Plan vorzulegen, um den 
ursprünglich in der Verordnung vorgesehenen Betrag wieder einzusetzen.

Die Berichterstatterin erinnert die Kommission an die von der Gemeinschaft im Rahmen des 
Instruments für Stabilität eingegangenen Verpflichtungen, nämlich die Förderung stabiler 
Bedingungen für die menschliche und wirtschaftliche Entwicklung und die Förderung der 
Menschenrechte, der Demokratie und der Grundfreiheiten als die Hauptziele der auswärtigen 
Maßnahmen der Europäischen Union. Diesbezüglich fordert sie die Kommission auf, einen 
Plan für die Mobilisierung von Finanzmitteln für alle externen Fazilitäten oder Mechanismen 
zur Leistung von Unterstützung in Notsituationen vorzulegen, die außerhalb des Instruments 
für Stabilität geschaffen werden, und dabei so vorzugehen, dass ein Rückgriff auf die für das 
Instrument für Stabilität vorgesehenen Mittel vermieden wird.

Schließlich wird die Kommission dringend aufgefordert, das niedrige Niveau bei der 
Auszahlung der Haushaltsmittel in nächster Zukunft zu erhöhen und dies durch eine 
strategische Vision im Hinblick auf den Einsatz der Mittel zu unterstützen.

5. Standpunkt betreffend die Vermittlungskapazitäten der EU

Damit die EU im Bereich der zivilen Konfliktprävention wirksam tätig werden kann, braucht 
sie dringend eine professionelle Vermittlungsfazilität, die ähnliche Aufgaben hat wie die 
Mediation Support Unit (MSU) in der Hauptabteilung Politische Angelegenheiten der 
Vereinten Nationen. Die MSU stellt technische, finanzielle und logistische Unterstützung für 
Friedensmissionen zur Verfügung. Sie stärkt die Vermittlungskapazitäten regionaler und 
subregionaler Organisationen und institutionalisiert das Wissensmanagement im Bezug auf 
Konflikte. Die MSU wird durch ein Bereitschaftsteam unterstützt, das sich aus 
Sachverständigen im Bereich Vermittlung mit Spezialisierung in den Bereichen 
Übergangsjustiz, Verfassungsfragen sowie Teilung der Macht und der Einkünfte 
zusammensetzt.  

Die Artikel 3 und 4 der ursprünglichen Verordnung stellen eine solide Rechtsgrundlage für 
die Einrichtung einer permanenten Fazilität zur Vermittlungsunterstützung unter der 
Schirmherrschaft der EU dar.
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Zurzeit verfügt weder die Kommission noch der Rat über ein Pool an Sachverständigen für 
die Vermittlung in Krisensituationen. Es gibt weder logistische noch fachliche Unterstützung 
für die EU bzw. die von der EU unterstützten Vermittler. Folglich fehlt bei der Vorbereitung 
von EU-Missionen bzw. von der EU unterstützten Missionen eine systematische Analyse der 
Erfahrungen im Bereich der Vermittlung. Ferner müssen allgemeine Leitlinien für die 
Vermittlung der EU in politischen Krisensituationen und bei gewaltsamen Konflikten 
aufgestellt werden.

Die Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass das Personal, das sich mit der 
Programmplanung befasst, aufgestockt werden sollte, insbesondere in Bezug auf die 
Zusammensetzung des Auswärtigen Dienstes. Für die Berichterstatterin ist es besonders 
wichtig, mehr über die Ansichten der Kommission betreffend die Aufnahme der 
Verwaltungsaufgaben für das Instrument für Stabilität zu erfahren. 

6. Standpunkt betreffend die strategische Planung der Kommission

Ihre Berichterstatterin ist der Ansicht, dass die Kommission ihre strategische Planung im 
Bezug auf die Durchführung des Instruments für Stabilität verbessern sollte. Konkreter 
gesagt, sollte die Kommission detaillierte Informationen über die Gremien, die für die 
Durchführung vorgesehen sind, vorlegen und auch die Gründe dafür angeben, warum diese 
Gremien ausgewählt wurden. 

Die Kommission muss ferner ihre Strategie gegenüber den Vereinten Nationen und ihren 
Agenturen darlegen. Ihre Berichterstatterin möchte erfahren, welche Maßnahmen die 
Kommission plant, um diese Zusammenarbeit zu stärken. 

Außerdem ist immer noch nicht klar, wie die Kommission das Bewertungssystem für die 
„gewonnenen Erfahrungen“ strukturieren will. Existiert auch eine strategische Planung für die 
Frage der Partnerschaften?

Ihre Berichterstatterin fordert ferner eine stärkere Kohärenz mit Finanzierungsmechanismen, 
die nicht unter das Instrument für Stabilität fallen, insbesondere der Europäischen Initiative 
für Demokratie und Menschenrechte, den thematischen Programmen und dem 
Entwicklungsfonds.

Schließlich ersucht die Berichterstatterin die Kommission, den Prozess der Prioritätensetzung 
für die Auswahl von Situationen und Vorhaben für das Instrument für Stabilität genauer zu 
erläutern. Welche Auswahlkriterien wendet die Kommission an? Basieren die Entscheidungen 
beispielsweise auf politischen Anliegen oder steht die Sichtbarkeit oder die Koordinierung der 
Geber im Vordergrund? 


